
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 73 (1995)

Heft: 9

Rubrik: Rund ums Geld

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Rund
ums Geld

einen ^rosszü^en Freibetrag.
Wenn es ez'nigermassen verfrei-
bar ist, zzekmez'ck den Vorsc/z/a^
im vorcu/s an.

einander (über Geld) reden zu
können. Sie haben keine Ah-

nung, warum Ihre Frau so ge-
handelt hat. Sie empfinden es

einfach als demütigend. Viel-
leicht empfand Ihre Frau jah-
relang als demütigend, kein
eigenes Geld zu haben? Und
jetzt ist es ihr mit der halben
Ehepaarrente möglich, finan-
ziell ein wenig unabhängig zu
sein, nicht Rechenschaft ab-

legen zu müssen, sich Wün-
sehe erfüllen, etwas auf die
Seite legen zu können? Ich
weiss nicht, ich frage nur!
Fragen Sie auch - Ihre Frau.

Schlecht versichert
/dz bin zm AHV-AZter, aber im-
mer rzodz als Sekretärin teiZwez'-

se berzz/stäfig - okne /ederz Ver-

frag. Nun muss ick mick un-
fa/I£>edin,gf operieren Zossen und
werde zwei bis drei Wochen von
derArbeit we^Meihen. /ck bin so

sch/ec/zt versickert, dass ick nie

auf meinen Lohn komme, son-
dem nuretwa Fr. //00.-von der

Versicherung erka/fe. Muss mir
meine Cke/zn meinen Lohn voZZ

auszakZen respektive ergänzen

aufdie rund 70 Stunden, die ick
im Monat arbeite?

Da Sie keinen Arbeitsvertrag
abgeschlossen haben, richtet
sich Ihr Arbeitsverhältnis
nach dem Obligationenrecht
(OR). Bei Unfall sollten 80%

des Lohnes versichert sein. In
Artikel 324 b ist festgehalten:
«Ist der Arbeitnehmer auf
Grund gesetzlicher Vorschrift
gegen die wirtschaftlichen
Folgen unverschuldeter Ar-
beitsverhinderung aus Grün-
den, die in seiner Person lie-

gen, obligatorisch versichert,
so hat der Arbeitgeber den
Lohn nicht zu entrichten,
wenn die für die beschränkte
Zeit geschuldeten Versiehe-

rungsleistungen mindestens
vier Fünftel des darauf entfal-
lenden Lohnes decken. Sind
die Versicherungsleistungen
geringer, so hat der Arbeitge-
ber die Differenz zwischen
diesen und vier Fünfteln des

Lohnes zu entrichten. Wer-
den die Versicherungsleistun-
gen erst nach einer Wartezeit
gewährt, so hat der Arbeitge-
ber für diese Zeit mindestens
vier Fünftel des Lohnes zu
entrichten.»

Im OR steht zwar auch,
dass der Arbeitnehmer den
Lohn bei unverschuldetem
Arbeitsausfall für eine be-
schränkte Zeit übernehmen
muss, obiger Artikel be-

stimmt jedoch die Ausnah-

me, wonach Sie lediglich die-
se vier Fünftel zugute haben.
Ob die Fr. 1100 - diesen An-
teil ausmachen oder ob Ihre
Chefin noch auf 80% ergän-
zen muss, kann ich nicht be-

urteilen, da ich Ihr ausbe-
zahltes Gehalt nicht kenne.

~r- J"*
>-dl

Marianne Gähwiler

AHV-Rente - person-
liches Taschengeld?
Wz'r sind ein Fezzfzzerekepaar

mz'f ez'zzezrz Einkommen von rund
Fr. 8000.- (z'nkZizsz've Vermö-

^enseztra^"). Meine Frazz nakm
sick das HazzskaZf^eZd imzner

seZber, und dass z'kr ein Freibe-

trag zzzstekf, ist für mick se/bst-

verständlich. Vor zwei /akren
Ziess sie nzzn, okne mir etwas zzz

sagen, die haibe ALZV-Fenfe azzf
z'kr eigenes /Conto überweisen.

Das HauskaZtgeZd nakm sie

trotzdem. Sie betrachtet die

AHV aZs z'kr persönZickes Fa-

sckengeZd. /ck bezakZe z'kr /'efzt
die Krankenkasse nickt mehr,
z'kr verbZeiben so Fr. KZ62.50
monatlich zzzr Ver/ügzzng. Bitte
machen Sie mir einen VorsckZag,

weZcker Betrag azzgemessen ist
/ür die FfazzskaZtkosten und

Vertretbar ist, was in Ihr
persönliches Seniorenbudget
passt. Deshalb kann ich Ih-
nen keine Beträge nennen,
denn ich kenne Ihre Ver-

pflichtungen nicht.
Ihrer Frau bleiben für ihre

persönlichen Auslagen etwas
mehr als 1000 Franken. Und
wieviel bleibt Ihnen übrig,
wenn Sie alle finanziellen
Verpflichtungen abgezogen
haben von Ihrem Einkorn-
men? Ebensoviel? Mehr?
Weniger? Davon hängt näm-
lieh der vertretbare Betrag ab!

Ihrer Frau steht der gleiche
Freibetrag zu wie Ihnen. Und
falls sie die Hausarbeit (prak-
tisch) alleine erledigt, viel-
leicht - je nach Budget - so-

gar etwas mehr, denn Haus-
arbeit ist ein gleichwertiger
Beitrag an die eheliche Ge-

meinschaft wie Geldzahlun-

gen. Wenn Sie möchten, hei-
fe ich gerne ein Budget ersteh
len. Haben müsste ich dazu
ausser allen Einnahmen auch
sämtliche Verpflichtungen
und wenn möglich ein paar
Sätze von Ihrer Frau zu die-
sem Thema.

Ich glaube, Ihr Problem ist
weniger eine Rechenaufgabe,
eher die Unmöglichkeit, mit-

Erbengemeinschaft -
Einfamilienhaus
/ck bin seif 25 /akren Wz'fwe

uzzd kabe vier Kinder grossgezo-

gen. AZs mein Mann starb, war
kein Erbvertrag da, und so sind
wz'r bis beute eine Erbengemez'n-

seka/t mit einem Ez'n/anÉ'îz'en-

kazzs, das mit Fr. Z40 000.- be-

Zastet ist. Meine Fragen: Wie
müssen wir vorgeben, wenzz

eines meiner Kinder das Haus
kczzz/ï? Wäre es besser, wenn wz'r

eizze Erbengemez'zzscka/t bieiben
und das betre/fende Kind Miete

«HEIMELIG»
Pflegebetten
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beza/zZt bis zu meinem Ab/eben?
We«« ez« i<Tz«t? das Pfaz/s kazz/ï,
weZc/zez- Te/7 sfe/zt mzr zu? Wen«
ich z'«s P/Legefzeim käme, müss-

fe« die Kindervon dem Geld, das

sie er/za/te« haben, a« z«ez'«e

P/Ze^eZco5fe« bezah/e«? Meine
Pente« würde« sicher «z'cZzt rez-

che«, und mez« Vermöge« wäre

/a scZzneZZ einmai au^ebraucZzt.
ich habe aucZz scZzo« gehört,
dass £/tern z'Zzr Vermögen ver-
scZzen/ce«, bevor sze ins P/7ege-

heim müsse«; wze steZzt es dcz-

mit?

Seit dem Tode Ihres Mannes
bilden Sie mit Ihren Kindern
zusammen eine Erbenge-
meinschaft mit gleichen
Rechten und Pflichten unter-
einander. Das Geld, das ins
Haus gesteckt wurde, geht
also zu Lasten von allen, und
es ist sehr gut, haben Sie alle

Rechnungen und Quittun-
gen aufbewahrt. Wie Sie si-
cher wissen, kann jedes der
Erben jederzeit die Erbteilung
verlangen. Wann der beste

Zeitpunkt ist, kann nicht all-
gemeingültig gesagt werden.
Sicher ist die Erbteilung ein-
facher, wenn Sie nicht mehr
da sind, besonders dann,
wenn Sie beim Tod Ihres Man-
nes nicht die Hälfte des ge-
meinsamen Gutes bean-

sprucht haben, vor der Auflö-
sung der Erbengemeinschaft
also noch die güterrechtliche
Auseinandersetzung stattfin-
den muss. Ausserdem kön-
nen Sie als Ehefrau den Haus-
rat der ehelichen Wohnung
beanspruchen. Auch das

Wohnrecht im Einfamilien-
haus ist Ihrem Erbteil, wel-
eher die Hälfte des Nachlasses

beträgt, anzurechnen. Wer
bezahlt den Hypothekarzins?

Sind alle Erben einverstan-
den, kann geteilt werden, wie
Ihre Familie es für richtig fin-
det. Der Erbteilungsvertrag
muss schriftlich abgefasst
und von allen unterschrieben
werden, damit er gültig ist.
Vielleicht ist es jedoch besser,

einen neutralen Fachmann
mit der Teilung zu beauftra-

gen, sollte in Ihrem Kanton
kein Teilungsamt bestehen.

Der Wert des Hauses wird
dann bestimmt, wenn geteilt
wird; am besten lassen Sie es,

steht die Teilung bevor, von
zwei, drei unabhängigen
Fachleuten (Bank, Architekt)
schätzen. Über den Preis, den
das betreffende Kind dann zu
bezahlen hat, muss sich die
Familie einigen. Kann sie das

nicht, ist das Haus anderwei-
tig zu verkaufen oder zu ver-
steigern.

Ziehen Sie in ein Pflege-
heim, müssen Ihre Kinder
nicht mit ihrem Erbteil für Sie

geradestehen. Verschenken
Sie jedoch vorher Ihr Geld,
wird Ihnen das angerechnet,
falls Sie zur Bezahlung der
Heimkosten Ergänzungslei-
stungen beanspruchen wol-
len. Ob das für den Lebens-
abend wünschenswert ist?

PS: Nachlass Reinvermö-
gen Ihres Mannes (Haus,
Geld usw.) minus die Hälfte,
welche der Ehefrau gehört.
Die Hälfte des Vermögens
Ihres Mannes wird unter den
Erben geteilt, wenn allfällige
Schulden bezahlt sind; die
Ehefrau erhält von dieser
Hälfte wiederum die Hälfte,
die Kinder zusammen die
andere Hälfte.

Wie hoch ist die
Schenkungssteuer?
Wir haben z/nserem So/z« Ge/d

gegeben, weit er z« Sc/zwz'erigkez-

ten gerate« war. De« Zz'«s /co«n-

te er fczs /etzt «ic/zf feeza/z/en,

üoe/z scheint es «zzn atz/wärfs-
zz/gehe«. Des/za/fc möchte« wir
z'lznz /etzt etwas schenke«. Die
Pez'äe« Pöc/zter sind daznz'f ein-
verstanden. L/nsere Frage: Wie
/zoc/z ist im Kanton Zürich die

Sc/ze«kzz«gsstezzer zznd von wei-
chem Betrag a«? Wäre es besser,

/eriem pro fahr «z/r Füzz/tazzsezzd

Pranke« von der Sdza/d ztz

sdzenken?

Massgebend für die Sehen-

kungssteuer ist der Wohnsitz
derjenigen Person, die Geld
verschenkt, in Ihrem Fall also
Ihre Wohngemeinde im Kan-
ton Bern.

In Ihrem Wohnkanton
sind innerhalb von fünf Jah-
renFr. 6900.-steuerfrei. Nach
dieser Zeit können Sie wieder
Fr. 6900.- schenkungssteuer-
frei von der Schuld erlassen.
Die Grundsteuer für Beträge
darüber beträgt ein Prozent.
Ab Fr. 115 000.- gibt es einen
Steuerzuschlag.

Erlassen Sie Ihrem Sohn das

Zurückzahlen der Schulden,
gilt dies als Erbvorbezug, und
der geschenkte Betrag wird
ihm einmal bei der Erbteilung
angerechnet. Ausser wenn Sie

(in einem Testament) aus-
drücklich das Gegenteil verfü-

gen. Haben Sie dies eventuell
im Sinn, sollten Sie darüber
auf alle Fälle mit Ihren Töch-

tern sprechen, und diese soll-
ten damit einverstanden sein.
Es wäre schade, würde wegen
der Bevorzugung eines Kindes
ein Erbkrach ausbrechen.

Marianne Gä/zwi/er

Der Ratgeber...
steht a//ezi Leserinnen

and Lesern der Ze/f/upe zur
Verfügung, fr ist kosten/os,

wenn d/'e frage von a//-

geme/nem /nteresse /'st und
die Antwort in der Ze/t/upe
puW/z/ert wird. (Bei Steuer-

prob/emen wenden S/'e sich

am besten an die Behörden

/bres Wohnortes.)

Anfragen senden an:

Ze/t/upe

Batgeber
Postfach

8027 Zürich

AL LID0
=R E S I DENZ A=

Uebrigens
wird bei uns nicht nur Ihr

Wein
temperaturgerecht gelagert, sondern auch Ihr

Allerlei findet im Estrichabteil genügend Platz.

Das Wohnungs- und Dienstleistungsangebot
unserer Seniorenresidenz steht in einem

ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Gerne informieren wir Sie über die aktuelle
Wohnungssituation und die Wartelistebedingungen.

Name

Strasse

PLZ, Ort

Telefon zl

Coupon bitte einsenden an:
Residenza AI Lido, Via della Posta 44

6600 Locarno, Tel (093) 31 03 43
Fax (093) 31 89 05
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